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 Veröffentlicht am 29.11.1994

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §184 Abs1;

BAO §184 Abs3;

EStG 1972 §26 Z4;

EStG 1988 §26 Z4;

Rechtssatz

Entbehren Reiserechnungen jener Inhalte, die notwendig sind, um sie für die Abgabenbehörde nachprüfbar zu

machen, so ist diese berechtigt und verp<ichtet, die Kilometerleistung zu schätzen und auch jene Reisebewegungen

durch Schätzung zu ermitteln, die über den Nahbereich der Arbeitsstätte hinaus gehen.
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